
Protokoll  über  die  85. Sitzung  der  Regionalversammlung

Datum:

Ort:

Teilnehmer:

Protokollant:

Datum  des Protokolls:

29.09.2021

Altmarkkreis  Salzwedel,  Raum  Salzwedel

Siehe  Anwesenheitsliste  (19 Mitglieder)

Frau  Jagoda

05.10.2021

TOP  1 Eröffnung  der  Sitzung,  Feststellung  der  ordnungsgemäßen  Ladung  und  Feststellung

der  Beschlussfähigkeit

TOP  2 Änderungsanträge  zur  Tagesordnung  und  Feststellung  der  Tagesordnung

TOP  3 Feststellung  der  Niederschrift  über  die letzte  Sitzung  der  Regionafüersammlung

TOP  4 Bekanntgabe  der  in nichtöffentlicher  Sitzung  gefassten  Beschlüsse

TOP  5 Bericht  des GeschäftsstelIenleiters  über  wichtige  Angelegenheiten  des Verbandes

TOP  6 Abwägung  der  Anregungen  und Bedenken  aus der  öffentlichen  Beteiligung  zum

ersten  Entwurf  zur,,Änderung  und Ergänzung  des REP Altmark  2005  mit  dem  Ziel

diesen  an den LandesentwicklungspIan  2010  des Landes  Sachsen-Anhalt  anzupassen"

(Beschlussdrucksache  7/2021)
TOP  7 Beantwortung  von  Anfragen,  Entgegennahme  von  Anträgen

TOP  8 Nichtöffentliche  Sitzung

TOP  9 Schließung  der  Sitzung

Zu 1)

Herr  Puhlmann  eröffnet  die 85. Sitzung  der  Regionalversammlung  und  begrüßt  die

Mitglieder  der  RegionaIversammlung.  Er stellt  die Beschlussfähigkeit  mit  14  von  21

Mitgliedern  fest.

Die 85. Sitzung  der  Regionalversammlung  wurde  ordnungsgemäß  einberufen.  Jedes  Mitglied

hat  seine  Unterlagen  erhalten.

Zu 2)

Änderungsanträge  zur  Tagesordnung  werden  nicht  gestellt.

Zu 3)

Es gibt  keine  Einwände  zur  Niederschrift  der  vorangegangenen  Regionalversammlung

und  diese  gilt  bei6  Enthaltungen  als einstimmig  angenommen.

Zu 4)

Gefasste  Beschlüsse  in nichtöffentlicher  Sitzung  gab es nicht.

Zu 5)

Der  Bericht  des GeschäftsstelIenleiters  über  wichtige  Angelegenheiten  des Verbandes

entfällt.

Die Beschlussfähigkeit  ändert  sich -  Herr  Brohm,  Herr  Ewertowski  und Herr  Kloth  erscheinen

zur  85. Sitzung  der  Regionalversammlung  (17 Mitglieder).

Frau Bohlander  möchte  wissen,  in welchen  Abständen  der  Versammlungsraum  gelüftet  wird.
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Herr  Puhlmann  sagt  dazu,  dass  die angekippten  Fenster  geöffnet  bleiben  können  und

halbstündlich  eine  Stoßlüftung  erfolgen  soll.

TOP 6)

Im TOP 6 werden  die  Anregungen  und  Bedenken  aus der  öffentlichen  Beteiligung  zum  ersten

Entwurf  zur,,Änderung  und  Ergänzung  des REP Altmark  2005  mit  dem  Ziel,  diesen  an den

Landesentwicklungsplan  2010  des Landes  Sachsen-Anhalt  anzupassen"  abgewogen.

Herr  Kunert  erklärt  die  Verfahrensweise  bei der  Abwägung  der  Einzelpunkte  der

Stellungnahmen  (Anlage  2 zur Beschlussdrucksache  07/2021).

Die Abwägungstabelle  liegt  jedem  Mitglied  der  Regionalversammlung  vor.  Der  Vorsitzende,

Herr  Puhlmann  oder  Herr  Kunert  werden  alle  Einzelpunkte  folgendermaßen  aufrufen:

TÖB-lD-Nummer,

Nummer  des Einzelpunktes  und

Name  des Stellungnahmengebers.

Bei Vorschlägen  und  Hinweisen  zu den  Einzelpunkten  wird  um Handzeichen  gebeten.

Sollten  keine  Fragen  oder  Anmerkungen  erfolgen,  gilt  der  Entscheidungsvorschlag

der  Geschäftsstelle  als angenommen.

Wenn  Fragen  oder  Anmerkungen  zu dem  aufgerufenen  Punkt  sind,  wird  nach

Abschluss  der  Diskussion  eine  Abstimmung  entsprechend  der  Geschäftsordnung

durchgeführt.

Nach  Abarbeitung  aller  Einzelpunkte  aus den  eingegangenen  Stellungnahmen  wird  ein

Beschluss  gefasst,  wie  mit  den  Einzelentscheidungen  umzugehen  ist (BeschIussdrucksache

07/2021).

Herr  Kunert  geht  im Folgenden  noch  einmal  auf  die Bedeutung  dieser  Abwägung  ein:

Da die Raumordnung  eine  überörtliche  und  überfachliche  Planung  ist, besteht  ihre  Aufgabe

zwischen  örtlichen  und  überörtlichen,  zwischen  regionalen  und  großräumigen  Interessen,

zwischen  einzelfachlichen  und  gesamträumlichen  Standort-  und  Flächenansprüchen,  aber

auch  zwischen  individuellen  und gemeinwohlorientierten  Bedürfnissen  in der  Region

abzuwägen.  Das bedeutet  auch,  dass  die genannten  Ziele  mit  den  Erfordernissen  des

Klimaschutzes,  der  Energieversorgung  mit  erneuerbaren  Energien,  mit  dem

Hochwasserschutz,  der  Siedlungsentwicklung,  der  ökonomischen,  wirtschaftlichen

Entwicklung  etc.  abgewogen  werden  müssen.  Diese  Entscheidung  wird  durch  den

Regionalplan  manifestiert,  der  vollständig  der  Abwägung,  also  hier  der  Beschlussfassung  der

Regionalversammlung  als zuständiges  politisches  Gremium  unterliegt.

Bei der  strategischen  Umweltprüfung  erfolgt  eine  Erhebung  und  Bewertung  des Ist-

Zustandes  sowie  die  Ermittlung  und Dokumentation  der  (voraussichtlich  erheblichen)

Umweltauswirkungen  der  Zielfestlegungen  des Regionalplans  in einem  Bericht  (hier  der

Umweltbericht  zum  Regionalplan).  Die strategische  Umweltprüfung  dient  nicht  der

Entscheidungsfindung,  sondern  hat  lediglich  das Ziel,  Verantwortliche  und  die Öffentlichkeit

über  die  voraussichtlichen  erheblichen  Folgen  des Regionalplans  zu informieren.  Die
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Entscheidung  über  den Plan selbst  unterliegt  vollständig  der  Abwägung,  also hier  der

Entscheidung  der  Regionalversammlung  als zuständiges  politisches  Gremium.

Herr  Kunert  beginnt  mit  dem  Aufruf  der ersten  TÖB-ID,  Nummer  des Einzelpunktes  und dem

Namen  SteIlungsnahmengebers,  TÖB-ID:  068-1  UnterhaItungsverband,,Untere  Ohre"  und

geht  nach bereits  genannter  Verfahrensweise  vor.

Einzelpunkte  mit  Anmerkungen  und Diskussion  während  der  Sitzung  werden  im Protokoll

genannt.

Um 14.22  Uhr  erscheint  Herr  Trumpf  zur  85. Sitzung  der  RegionalversammIung.  Die

Beschlussfähigkeit  ändert  sich auf  18  von 21 Mitgliedern.

TÖB-ID:  176-5  - Landeszentrum  Wald

Frau Bohlander  plädiert  für  die Ausweisung  von Vorrang-  und Vorbehaltsgebieten  für  die

Forstwirtschaft  und verweist  auf  die Stellungnahme  des Altmarkkreises  Salzwedel  mit  der

TÖB-ID: 180  -  5. Dort  wird  ebenfalls  gefordert,  die 15  Vorbehaltsgebiete  für  Erstaufforstung,

die aus dem zurzeit  noch  gültigen  REP Altmark  (Z5.6.5.6.)  herausgenommen  worden  sind,

wieder  auszuweisen.

Herr  Krause  stellt  den Änderungsantrag  für  die Ausweisung  der  Vorbehaltsgebiete  für

Erstaufforstungen.

Der EntscheidungsvorschIag  zur TÖB-ID:  176-5  - Landeszentrum  Wald  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

Bei den Einzelpunkten,  die von dieser  grundsätzlichen  Änderung  betroffen  sind,  wird  der

Entscheidungsvorschlag  bzw. die Kartenänderung  angepasst.

TÖB-ID:  176-7  - Landeszentrum  Wald

Der Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum Antrag  unter  TÖB-ID:

176-5  -  Landeszentrum  Wald  angepasst.

Der Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  176-7  -  Landeszentrum  Wald  lautet:  volle

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  180-5  -  Altmarkkreis  Salzwedel

Der Entscheidungsvorschlag  zur TÖB-ID:  180-5  - Altmarkkreis  Salzwedel  lautet:  volle

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  180-23  -  Altmarkkreis  Salzwedel

Frau Bohlander  fragt,  ob ein ZieIabweichungsverfahren  möglich  ist, wenn  die

Trinkwasserförderung  Standort Nipkendey  dem Ziel Z 64 Gasspeicher  Ellenberg/Peckensen

aus dem Landesentwicklungsplan  2010  LSA widerspricht.

Herr  Puhlmann  erklärt,  dass das nicht  Gegenstand  der  Abwägung  ist, hier  geht  es um den

Umgang  mit  dem Hinweis.

Herr  Kunert  weist  darauf  hin, dass das Ziel Z 64 nicht  zur Abwägung  steht,  da es sich um ein

abgewogenes  Ziel aus dem Landesentwicklungsplan  2010  LSA (kursiv  geschrieben)  handelt.

Möglich  wäre  dieses  Ziel nicht  abzuwägen  und ein eigenständiges  Ziel durch  die

Regionalversammlung  zu formulieren,  welches  dem Landesziel  entgegensteht.  Bei der

Prüfung  des Regionalplans  durch  das Land würde  dann  festgestellt  werden,  dass das Ziel des
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Landes  nicht  berücksichtigt  wurde  und  der  Plan wird  nicht  genehmigt.  Nach  der

Nichtgenehmigung  hat  man  die Möglichkeit  einen  Antrag  auf  Zielabweichung  zu stellen.  Die

Entscheidung  für  eine  Zielabweichung  obliegt  dem  Land.  Spricht  sich das Land  gegen  die

Zielabweichung  aus, kann  dagegen  geklagt  werden.  Dann  wird  durch  ein Gericht  die

Letztentscheidung  getroffen.  Der  Regionalplan  wird  während  der  gesamten  Zeit  nicht  in

Rechtskraft  gesetzt  werden.

Um 14.42  Uhr  erscheint  Herr  Schulz  zur  85. Sitzung  der  RegionalversammIung.  Die

Beschlussfähigkeit  ändert  sich auf  19  von  21 Mitgliedern.

Herr  Krause  sagt  dazu,  dass die  Trinkwasserförderung  in diesem  Gebiet  längerfristig  und

grundsätzlich  vorrangiger  ist als der  Gasspeicher.  Soll in einem  Trinkwasserförderungsgebiet

ein Gasspeicher  gebaut  werden,  muss  das rechtlich  bewertet  werden.  Seiner  Meinung  nach

müsste  der  Widerspruch  berücksichtigt  werden.

Frau Bohlander  stellt  den  Antrag,  den Entscheidungsvorschlag  offen  zu lassen  und  die

Geschäftsstelle  formuliert  zu einem  späteren  Zeitpunkt  ein Ziel.

Herr  Kunert  wirft  ein,  dass eine  Entscheidung  zu diesem  Hinweis  getroffen  werden  muss.

Herr  Krause  fragt,  wenn  der  Entscheidungsvorschlag  volle  Berücksichtigung  lautet,  dann  wird

ein neues  Ziel  erarbeitet.

Herr  Kunert  sagt,  dass  so vorgegangen  werden  kann,  wenn  die Mehrheit  dem  zustimmt.

Frau Schwarz  möchte  das Verfahren  zur  Zielabweichung  noch  einmal  erklärt  haben.  Sie fragt,

ob sich der  Antrag  zur  Zielabweichung  gegen  ein Ziel des LandesentwickIungsplans  2010  LSA

richtet.

Herr  Kunert  korrigiert,  erst  dann,  wenn  der  Regionalplan  nicht  genehmigt  wurde.

Frau Schwarz  hinterfragt  weiter,  ob ein Zielabweichungsverfahren  das

Genehmigungsverfahren  für  den Regionalplan  blockieren  würde.

Herr  Kunert  bestätigt  dies.

Frau Bohlander  ist nach  wie  vor  der  Meinung,  dass es nicht  hinnehmbar  ist, wenn  ein

Gasspeicher  im Widerspruch  zur  Trinkwasserförderung  steht.

Herr  Kunert  erklärt,  dass  man  für  einen  Gasspeicher  bestimmte  geologische

Voraussetzungen  haben  muss.  Diese  sind  an bestimmten  Stellen  gegeben,  deswegen  wurde

das Ziel  durch  das Land gesichert.  Bei der  Trinkwasserversorgung  ist man  etwas  breiter

aufgestellt.

Um die Diskussion  abzuschließen,  stellt  Herr  Puhlmann  jetzt  den  Antrag,  den

Entscheidungsvorschlag  in volle  Berücksichtigung  zu ändern  mit  allen  bereits  genannten

Konsequenzen.

Herr  Kleefeldt  erklärt  Frau Bohlander,  dass die  Vorgaben  der  Landesplanung  in der

Regionalplanung  berücksichtigt  werden  müssen.  Wenn  das Ziel  Z 64 Gasspeicher

Ellenberg/Peckensen  nicht übernommen  wird, dann  kann der ganze  Regionalplan  nicht

beschlossen  werden.

Der  Antrag  auf  Änderung  des Entscheidungsvorschlages  zur  TÖB-ID:  180-23  -  Altmarkkreis

Salzwedel  wurde  mehrheitlich  abgelehnt.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  180-23  -  Altmarkkreis  Salzwedel  lautet:

Kenntnisnahme;  Kartenänderung:  nein
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TÖB-ID:  093-4  -  Einheitsgemeinde  Tangerhütte

Herr  Brohm  regt  an auf  Grund  der  dynamischen  Entwicklung  der  letzten  Wochen  und

Monaten  und  auch  hinsichtlich  der  TÖB-ID:  093-1-  Einheitsgemeinde  Tangerhütte  zum

Gewerbestandort  in Buchholz,  den  Vorrangstandort  für  regional  bedeutsame

Industrieanlagen  und  Gewerbestandorte  Mahlwinkel/Cobbel  rauszunehmen.

Herr  Kunert  führt  die Auflistung  mehrerer  Einwender  zu dem  Vorrangstandort

Mahlwinkel/Cobbel  an.

TÖB-ID:-1-  UKA Meißen  Projektentwicklung  GmbH  & Co. KG beantragt,  in den

vorgenannten  Gebieten  keine  Flächendarstellungen  als Vorrang-  oder  Vorbehaltsgebiet  im

zukünftigen  Regionalplan  vorzunehmen,  die  einer  etwaigen  Nutzung  der  erneuerbaren

Energien  (Windenergie-  bzw.  PhotovoltaikanIagen)  widersprechen.

16  weitere  private  Einwender  und  der  NABU  sind  für  die  komplette  Aufhebung  des  Gebietes

ohne  weitere  Nutzung.

Die regionalplanerische  Empfehlung  ist die Aufhebung  des Vorrangstandortes  für  regional

bedeutsame  Industrieanlagen  und Gewerbestandort  Mahlwinkel/Cobbel.

Frau Schwarz  verlässt  um 14.56  Uhr  die 85. Sitzung  der  Regionalversammlung  (18 von  21

Mitgliedern).

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID: 093-4  -  Einheitsgemeinde  Tangerhütte  lautet:  keine

Berücksichtigung;  Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

Bei den  Einzelpunkten,  die von  dieser  grundsätzlichen  Änderung  betroffen  sind,  wird  der

Entscheidungsvorschlag  bzw.  die Kartenänderung  angepasst.

TÖB-ID:  099-10  -  Einheitsgemeinde  Hansestadt  Stendal

Der  EntscheidungsvorschIag  zur  TÖB-ID:  099-10  -  EG Hansestadt  Stendal  lautet:

Kenntnisnahme;  Kartenänderung:  nein

TÖB-ID:  157-10  -  Verbandsgemeinde  Arneburg-Goldbeck

Frau Bohlander  fragt,  warum  unter  diesem  Hinweis  eine  Kartenänderung  vorgenommen

werden  soll.

Herr  Kunert  korrigiert  die Entscheidung.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  157-10  -  VG Arneburg-Goldbeck  lautet:

Kenntnisnahme;  Kartenänderung:  nein

TÖB-ID:  071-4  -  50 Hertz  Transmission  GmbH  Netzbetrieb

Frau Bohlander  hält  den  Entscheidungsvorschlag  der  Geschäftsstelle  für  falsch,  da dieser  das

Bauvorhaben,  den Ersatzneubau  einer  380-kV-Leitung,  raumordnerisch  festlegt.  Der  Neubau

ist jedoch  nicht  auf  Raumverträglichkeit  geprüft  worden,  obwohl  es sich um ein

raumbedeutsames  Bauvorhaben  handelt.  Weitere  Gründe,  die Frau Bohlander  zu bedenken

gibt,  sind,  dass der  Bau durch  ein VRG Natur  und Landschaft  führt  sowie  die Nähe  zu

Siedlungsflächen,  weshalb  der  Landkreis  Stendal  diese  Planung  momentan  ebenfalls  ablehnt.

Mit  Einarbeitung  dieser  Trasse  in die Beikarte  würde  man  die raumordnerische

Rechtfertigung  liefern.  Sie schlägt  in diesem  Fall keine  Berücksichtigung  vor.

Herr  Kunert  erklärt,  dass die Beikarte  nur  eine  Information  und  keine  Festlegung  enthält,  sie

ist keine  Norm.  Die Norm  ist der  Textteil  mit  den  Zielen  und  Grundsätzen,  sowie  die Karte
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1 : 100  000.

Herr  Kloth  fragt,  ob die Information,  dann  nicht  überflüssig  ist.

Herr  Kunert  sagt,  dass die Erstellung  der Beikarte  nur  ein Vorschlag  ist.

Herr  Krause  fragt,  ob der  EntscheidungsvorschIag  Kenntnisnahme  lauten  kann und Herr

Puhlmann  bittet  um direkte  Abstimmung.

Der Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  071-4  - 50 Hertz  Transmission  GmbH  Netzbetrieb

lautet:  Kenntnisnahme;  Kartenänderung:  nein

TÖB-ID:  174-3  -  Landkreis  Lüchow-Dannenberg

Frau Bohlander  plädiert  dafür,  die Bahnstrecke  Salzwedel-Lüchow  in den Regionalplan

wieder  aufzunehmen,  wie  vom  Landkreis  Lüchow-Dannenberg  auch gefordert.  Dieses  Ziel

war  bereits  im REP Altmark  2005 enthalten  (Kap. 5.7.2.3).

Herr  Kunert  erklärt,  dass die Aufnahme  der  Bahnstrecke  Salzwedel-Lüchow  in den

Regionalen  Entwicklungsplan  eine  Übernahme  aus dem LEP 1999  LSA war.  Der REP ist von

2005  und 2010  wurde  der  Landesentwicklungsplan  geändert.

Dass der  Hinweis  keine  Berücksichtigung  findet,  ist, dass der  Ausbau  der  Schienenstrecke

durch  ein Niedermoorgebiet  führen  würde  und Meliorationsmaßnahmen  diesen  Bereich

erheblich  stören  würden.

Der ÖPNV  funktioniert  sehr  gut  und sollte  bei Bedarf  zwischen  dem Landkreis  Lüchow-

Dannenberg  und dem  Altmarkkreis  Salzwedel  ausgebaut  werden.  Unter  diesem  Aspekt  sollte

sich darauf  orientiert  werden,  die Fahrzeugflotte  CO 2-neutra1  zu betreiben.

Frau Bohlander  wäre  für  eine Untersuchung  zu den Auswirkungen  auf  den Naturschutz,

wenn  diese  Bahnstrecke  gebaut  würde.  Sie benötigt  für  eine  Entscheidung  Fakten,  die dem

Entschluss  des Landkreises  Lüchow-Dannenberg,  diese  Strecke  weiterzuentwickeln,

entgegenstehen.

Herr  Krause  wäre  eher  dafür,  den Ausbau  der  Strecke  Salzwedel-Arendsee  und Richtung

Klötze  zu aktivieren.  Die Strecke  Salzwedel-Lüchow  geht  quer  durch  das Grüne  Band.

Frau Bohlander  stellt  keinen  Antrag  auf  Änderung.

TÖB-ID:  138-5  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen  Sachsen-Anhalt

Herr  Wiese  fragt,  welche  Auswirkungen  es hat, wenn  das Wort,,Grundeigentum"  durch

,,Bergwerkseigentum"  ersetzt  wird.

Herr  Kunert  erklärt,  dass dann  das Berggesetz  gilt  und nicht  das Naturschutzgesetz.

Bergwerkseigentum  berechtigt,  einen  Bodenschatz,  für  den das Bergwerkseigentum  besteht,

abzubauen.  Bei Grundeigentum  erfolgt  der  Abbau  von Rohstoffen  nach einer

naturschutzrechtlichen  Genehmigung.

Herr  Puhlmann  sagt, dass es hier  um eine redaktionelle  Änderung  geht.

TÖB-ID:  138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen  Sachsen-Anhalt

Gefordert  wird  hier  die Vergrößerung  der  Fläche  entsprechend  dem Bergwerkseigentum.

Herr  Kunert  möchte  den Entscheidungsvorschlag  ändern  in keine  Berücksichtigung,  da die

Empfehlung  lautet,  diese  Vorschlagsfläche  VR Rohstoffgewinnung  XII Osterholz  um die

Flächen  der  beiden  Sumpfwälder  weiter  zu verkleinern.  Weiterhin  muss im Umweltbericht

diese  Thematik  gesondert  berücksichtigt  werden.  Sollte  es zu einem  Abbau  von Kies

kommen,  muss bei der  Zulassung  geprüft  werden,  welche  Auswirkungen  die Veränderung

des Grundwasserstandes  beim  Abbau  auf  die Sumpfwälder  hat.

Der Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen

Sachsen-Anhalt  lautet:  keine  Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja
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Es gibt  mehrere  Einwender  zum  VR Rohstoffgewinnung  XII Osterholz,  deren  Hinweise  von

dieser  grundsätzlichen  Änderung  betroffen  sind.  Der  jeweilige  Entscheidungsvorschlag  bzw.

die Kartenänderung  wird  angepasst.

TÖB-ID:  138-18  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen  Sachsen-Anhalt

Frau Bohlander  fragt,  wie  verhält  es sich mit  dem  Bestandsschutz  bei alten  Kieslagerstätten,

die sich in der  Elbaue,  im Biosphärenreservat  oder  Natura  2000-Gebiet  befinden.

Herr  Kunert  erklärt,  dass  der  Bestandsschutz  unabhängig  vom  Standort  bleibt.  In dem

Hinweis  wird  gefordert,  diese  textliche  Ergänzung  zur  Klarstellung  aufzunehmen.

Die Regionalplanung  kann  den Bestandsschutz  nicht  ändern.

TÖB-ID:-1-  UKA Meißen  Projektentwicklung  GmbH  & Co. KG

Der  EntscheidungsvorschIag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:-1-  UKA Meißen  Projektentwicklung  GmbH  & Co.

KG lautet:  keine  Berücksichtigung;  Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;

Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -3 -  UKA Meißen  Projektentwicklung  GmbH  & Co. KG

Frau Bohlander  findet  den Entscheidungsvorschlag  -  volle  Berücksichtigung  -

missverständlich,  da im Hinweis  gefordert  wird,  die  Anregungen  und  Vorschläge  im weiteren

Verfahren  entsprechend  zu berücksichtigen  sowie  im Anschluss  zugehörige

Abwägungsunterlagen  zu den  aufgeführten  Anmerkungen  zuzuschicken.

Herr  Kunert  erklärt,  dass  automatisch  jeder,  der  einen  Hinweis  zum 1. Entwurf  abgegeben

hat,  die  Abwägungsunterlagen  dazu  erhält.  Die UKA Meißen  Projektentwicklung  GmbH  & Co.

KG ist der  Planungsregion  nicht  ansässig.  Sie erhält  die Abwägungsunterlagen  zu ihren

Hinweisen  und  die Information  zur  Auslegung  des 2. Entwurfes.

Frau Bohlander  findet  den Entscheidungsvorschlag  -  Kenntnisnahme  -  treffender.  Die

Geschäftsstelle  übernimmt  den  Vorschlag.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -3 -  UKA Meißen  Projektentwicklung  GmbH  & Co.

KG lautet:  Kenntnisnahme;  Kartenänderung:  nein

TÖB-ID:  034  -  3 -  Kreisbauernverband  Stendal  e. V.

Hier  geht  es um die  Ausweisung  von  Acker-  und intensiv  genutzte  Grünlandflächen,  die nicht

anderweitig  überplant  sind,  als Vorbehaltsgebiete  für  Landwirtschaft.  Frau Bohlander  ist der

Meinung  im Interesse  des Arten-  und Klimaschutzes  solche  Flächen  auch  als VB Natur  und

Landschaft  oder  VB ökologisches  Verbundsystem  zu sichern  und  nicht  ausschließlich  für  die

Landwirtschaft.

Herr  Wiese  stimmt  dem  Entscheidungsvorschlag  der  Geschäftsstelle  voll  zu.

Herr  Kunert  sagt,  dass  es nur  um Flächen  geht,  die nicht  überplant  sind.

Es gibt  keinen  Änderungsantrag  und  die Regionalversammlung  folgt  dem

Entscheidungsvorschlag  der  Geschäftsstelle.

TÖB-ID:  -4 -  Jutta  Meinerts

Frau Bohlander  möchte  hier  eine  Diskussion  zum  Thema  Ausbau  der  Elbe anregen.

Herr  Puhlmann  stellt  klar,  dass es sich um eine  Übernahme  aus dem  landesentwicklungsplan

2010  LSA handelt  und  somit  an dieser  Stelle  nicht  geändert  werden  kann.  Einwendungen  zu
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diesem  Ziel müssten  mittels  Stellungnahmen  bei der  nächsten  Änderung  des LEP

vorgebracht  werden.

Es gibt  keinen  Änderungsantrag.  Der  EntscheidungsvorschIag  der  Geschäftsstelle  wird

angenommen.

TÖB-ID:  -5-Jutta  Meinerts

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -5 -  Jutta  Meinerts  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -7 -  Jutta  Meinerts

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -7 -  Jutta  Meinerts  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:-1-  Jörn  Taute

Herr  Serien  fragt,  ob 2022  das Thema  Wind  wieder  Gegenstand  von Beratungen  wird.

Herr  Kunert  erklärt,  dass die Teilpläne,,Wind"  und,,Regionalstrategie  Daseinsvorsorge  und

Entwicklung  der  Siedlungsstruktur"  nicht  Bestandteil  dieses  Verfahrens  sind.  Auf  Beschluss

der  Regionalversammlung  wird  parallel  dazu  ein Plankonzept  zur  Steuerung  der

Windenergienutzung  durch  die Geschäftsstelle  erarbeitet.  Wenn  der  Regionalplan

beschlossen  ist, könnte  man  mit  dem  Thema,,Wind"  anfangen.

TÖB-ID:  161-4  -  Regionale  PIanungsgemeinschaft  Magdeburg

Herr  Ewertowski  merkt  an, dass  der  Entscheidungsvorschlag  noch  offen  ist.

Herr  Kunert  sagt,  dass es hier  um eine  grundsätzliche  Entscheidung  geht  und man  hätte

vorab  klären  müssen,  ob regional  bedeutsame  Straßen  ausgewiesen  werden  sollen  oder

nicht.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  161-4  -  Regionale  Planungsgemeinschaft  Altmark

lautet:  Kenntnisnahme;  Kartenänderung:  nein

TÖB-ID:  161-7  -  Regionale  Planungsgemeinschaft  Magdeburg

Der  EntscheidungsvorschIag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  161-7  -  Regionale  Planungsgemeinschaft

Magdeburg  lautet:  volle  Berücksichtigung;  Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;

Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -4 -  Gundula  Kersten

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  EntscheidungsvorschIag  zur  TÖB-ID:  -4 -  Gundula  Kersten  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja
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TÖB-ID:  -7 -  Gundula  Kersten

Der  EntscheidungsvorschIag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und  Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -7 -  Gundula  Kersten  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -3 -  Ingrid  Nakelski

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -3 -  Ingrid  Nakelski  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -6 -  Ingrid  Nakelski

Der  EntscheidungsvorschIag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -6-lngrid  Nakelski  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -5 -  Conrad  Noack

Der  EntscheidungsvorschIag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  EntscheidungsvorschIag  zur  TÖB-ID:  -5 -  Conrad  Noack  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -8 -  Conrad  Noack

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  EntscheidungsvorschIag  zur  TÖB-ID:  -8 -  Conrad  Noack  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -3 -  Generaldirektion  Wasserstraßen  und  Schifffahrt

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID: -3 -  Generaldirektion  Wasserstraßen  und  Schifffahrt

lautet:  Kenntnisnahme;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -5 -  Winfried  Schülke

Der Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -5 -  Winfried  Schülke  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -8 -  Winfried  Schülke

Der Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -8 -  Winfried  Schülke  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja
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TÖB-ID:  -5 -  Hella  Ueberschaer

Der EntscheidungsvorschIag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der EntscheidungsvorschIag  zur  TÖB-ID:  -5 -  Hella  Ueberschaer  lautet:  volle

Berücksichtigung;  Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -8 -  Hella  Ueberschaer

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und  Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -8 -  Hella  Ueberschaer  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -2 -  NABU Kreisverband  Stendal  e.V.

Frau Bohlander  fragt,  ob dieser  Hinweis  mit  der  TÖB-ID:  040-2  -  Landesamt  für

Umweltschutz  Sachsen-Anhalt  zusammen  diskutiert  werden  kann.  In beiden  Hinweisen  wird

kritisiert,  dass  viele  VR für  Natur  und Landschaft  und  VB für  den  Aufbau  eines  ökologischen

Verbundsystems  zugunsten  VR für  Hochwasserschutz  aufgehoben  werden.

Herr  Kunert  stimmt  zu, beide  Hinweise  zusammen  zu besprechen  und sagt  dazu,  dass die  VR

für  Hochwasserschutz  eine  Übernahme  aus dem  Landesentwicklungsplan  sind.  Das

Landesamt  für  Umweltschutz  Sachsen-Anhalt  fordert  dort,  wo  es notwendig  ist, die

Darstellung  der  Überlagerung  der  Belange  Vorrang  Hochwasser  und Natur  und Landschaft  im

Regionalplan.  Die Geschäftsstelle  empfiehlt  diese  Überlagerung  nicht  darzustellen,  da mit

einer  Überlagerung  keine  Letztentscheidung  getroffen  wird.  Hochwasserschutz  im Hinblick

auf  die Extremereignisse  in der  Vergangenheit  ist ein wichtiges  Thema  für  den  Klimawandel

und  die Anpassung  an den Klimawandel.  Alle  VR Natur  und Landschaft,  die dem

Hochwasserschutz  nicht  entgegenstehen,  werden  durch  das VR Hochwasserschutz  auch

noch  geschützt,  da sämtliche  Bebauungen,  die dem  Hochwasserschutz  nicht  dienen,

unzulässig  sind.

TÖB-ID:  040-2  -  Landesamt  für  Umweltschutz  Sachsen-Anhalt

Frau Bohlander  verweist  auf  die  Stellungnahme  des Landesamtes  für  Umweltschutz  Sachsen-

Anhalt  (TÖB-ID:  040-2),  die die Begründung  dafür  liefert:,,Aus  der  Sicht  des Naturschutzes

sind  grundsätzlich  alle  strengen  Schutzgebiete  nach Naturschutzrecht,  konkret  alle  FFH-

Gebiete,  EU SPA und  Naturschutzgebiete,  als VRG NuL  festzulegen.  Dies unterstreicht  Z 70 (Z

117):...".  Die VR für  Natur  und Landschaft  werden  zugunsten  von  VR für  den

Hochwasserschutz  gestrichen  und  damit  ist die raumordnerische  Sicherung  wertvollster  und

empfindlichster  Naturschutzflächen  völlig  unzureichend.  Das betrifft  über  35 % der  FFH-

Gebiete  und  fast  45 % der  Naturschutzgebiete,  die im neuen  REP ausschließlich  als VR für

Hochwasserschutz  festgelegt  werden.  Weiterhin  führt  das Landesamt  für  Umweltschutz

Sachsen-Anhalt  als Begründung  an, dass  die Überlagerung  von  VR Hochwasserschutz  sowie

Natur  und Landschaft  Planungssicherheit  auf  allen  Seiten  schafft.

Herr  Puhlmann  unterbricht  Frau Bohlander,  Herr  Fuchs  hat  einen  Geschäftsordnungsantrag

zum  einen  zur  Redezeit,  zum  anderen  sollen  geänderte  Vorschläge  geäußert  werden  und

nicht  die  Stellungnahmen  vorgelesen  werden.

Mit  dem  Geschäftsordnungsantrag  wird  die Redezeit  auf  3 Minuten  pro  Person  und  Thema

festgelegt  und  bei 2 Gegenstimmen  angenommen.
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Frau Bohlander  stellt  zu diesem  Zeitpunkt  keinen  Änderungsantrag  zur  TÖB-ID:  040-2  -

Landesamt  für  Umweltschutz  Sachsen-Anhalt.

Herr  Krause  stimmt  für  die überlagernde  Darstellung  der  VR Hochwasserschutz  und  Natur

und  Landschaft.  Er stellt  den  Änderungsantrag  zum  Entscheidungsvorschlag  in volle

Berücksichtigung.

Herr  Kloth  fragt,  unabhängig  von  der  Darstellung,  VR Natur  und  Landschaft,  Natura  2000-

Gebiete  sind  trotzdem  da.

Herr  Kunert  erklärt,  man  müsse  unterscheiden  zwischen  Raumplanung  und Fachplanung.  Mit

der  Entscheidung  für  die Darstellung  des VR Hochwasserschutz  wird  eine  Letztentscheidung

getroffen,  was  in diesem  Gebiet  am wichtigsten  ist. Der  Naturschutz  ist hier  unumstritten,

das ist eine  Fachplanung.  Die Fachplanung  wird  nicht  außer  Kraft  gesetzt.

Herr  Kloth  sagt,  auf  Grund  der  Erläuterung  von  Herrn  Kunert,  das VR Hochwasserschutz  ohne

Überlagerung  darzustellen.  Denn  wenn  der  Naturschutz  an erster  Stelle  steht,  verzögern  sich

dringend  benötigte  Maßnahmen  für  den Hochwasserschutz.

Frau Matzat  sagt,  der  Hochwasserschutz  sollte  an erster  Stelle  stehen.

Weiter  fragt  sie, ob diese  Gebiete  im Landesentwicklungsplan  mit  oder  ohne  Überlagerung

dargestellt  werden.

Herr  Kunert  erklärt,  dass die Hochwassergebiete  aus dem  LandesentwickIungsplan

übernommen  wurden.  Bei einer  Änderung  müsste  man  das Ziel aufheben  und  begründen,

warum  der  Naturschutz  wichtiger  ist.

Frau Bohlander  stellt  einen  Antrag  auf  eine  Ergänzung  der  Zielstellung,  womit  der

raumordnerische  Schutz  der  Natura  2000-Gebiete  sichergestellt  wird.

Herr  Puhlmann  sagt,  dass der  Antrag  von Herrn  Krause  zur  vollen  Berücksichtigung  der

weitergehende  Antrag  ist.

Herr  Krause  bleibt  bei dem  Antrag,  ihm  sind  auch  keine  Beispiele  bekannt,  dass

Hochwasserschutz  nicht  funktioniert  hat,  trotz  der  Überlagerung  beider  Belange.  Er hat  kein

Verständnis  für  diese  Änderung.

Herr  Kunert  erklärt  noch  einmal,  die RegionalpIanungsebene  hatte  nie eine  Überlagerung.

Herr  Fuchs  stellt  den  Antrag  die Diskussion  zu beenden  und  abzustimmen.  Dieser

Geschäftsordnungsantrag  ist angenommen  und  es erfolgt  die  Abstimmung  zum  Antrag  von

Herrn  Krause  zur  Änderung  des EntscheidungsvorschIages  zur  TÖB-ID:  040-2  -  Landesamt  für

Umweltschutz  Sachsen-Anhalt  in volle  Berücksichtigung.

Der  Antrag  wird  mehrheitlich  abgelehnt.

Frau Bohlander  formuliert  ein zusätzliches  Ziel:

Es gibt  Natura  2000-Gebiete,  die im VR für  Hochwasserschutz  liegen.  Diese  sind  auf

raumordnerischer  Ebene  zu beachten.  Es gilt  die Natura  2000-Landesverordnung  und  die

Eingriffsregelung.

In dieser  Sitzung  geht  es um die Abwägung  von  Entscheidungsvorschlägen,  da es sich nicht

um einen  Änderungsantrag  handelt,  kommt  es auch  nicht  zur  Abstimmung.

Herr  Kunert  schlägt  vor,  das genannte  Ziel bei der  Vorbereitung  des 2. Entwurf

aufzunehmen.

Es wird  über  den  ursprünglich  vorgesehenen  Entscheidungsvorschlag  abgestimmt.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  040-2  -  Landesamt  für  Umweltschutz  Sachsen-

Anhalt  lautet:  teilweise  Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja
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TÖB-ID:  -7 -  NABU Kreisverband  Stendal  e.V.

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -7 -  NABU Kreisverband  Stendal  e.V. Iautet:  volle

Berücksichtigung;  Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -9 -  NABU  Kreisverband  Stendal  e.V.

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -9 -  NABU Kreisverband  Stendal  e.V. Iautet:  volle

Berücksichtigung;  Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -12 -  NABU  Kreisverband  e.V.

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und  Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -12 -  NABU Kreisverband  e.V. Iautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  155-11-  Verbandsgemeinde  Elbe-Havel-Land

Hier  konnte  keine  Bewertung  aus fachlichen  Gründen  abgegeben  werden.  Es geht  um

die Ausweisung  des Denkmals  Hedemicke  in Kamern  als regionalbedeutsamen  Standort  für

Kultur  und Denkmalpflege.  Ein Bild soll den  Mitgliedern  das Denkmal  veranschaulichen.

Herr  Witt  kennt  dieses  Denkmal  und  erklärt,  dass es bedeutsam  ist für  die Region  Kamern

und  Umgebung.  Das Denkmal  ist kurz  vor  dem  Verfall  und  man  möchte  es dreidimensional

nachbauen.  Dafür  wurden  auch  Fördermittel  beantragt.

Herr  Puhlmann  lobt  den  Sachverstand  vor  Ort  und stellt  den  Antrag,  den

Entscheidungsvorschlag  in volle  Berücksichtigung  zu ändern.  Es wird  abgestimmt.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  155-11-  VG Elbe-Havel-Land  lautet:  volle

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -5 -  Fabian  Rieger

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -5 -  Fabian  Rieger  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -8 -  Fabian  Rieger

Der  EntscheidungsvorschIag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und  Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -8 -  Fabian  Rieger  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -6 -  Wilfried  Padelt

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -6 -  Wilfried  Padelt  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja
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TÖB-ID:  -8 -  Wilfried  Padelt

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID: -8 -  Wilfried  Padelt  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:-11-  Wilfried  Padelt

Der  EntscheidungsvorschIag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und  Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:-11-  Wilfried  Padelt  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -5 -  Beate  Kratochwil

Der  EntscheidungsvorschIag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID: -5 -  Beate  Kratochwil  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -8 -  Beate  Kratochwil

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und  Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  EntscheidungsvorschIag  zur  TÖB-ID:  -8 -  Beate  Kratochwil  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

Herr  Baumann  verlässt  um 17.00  Uhr  die  85. Sitzung  der  Regionalversammlung  (17 von 21

Mitgliedern).

TÖB-ID:  185-9  -  Landkreis  Stendal

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

176-5  -  Landeszentrum  Wald  angepasst.

Der  EntscheidungsvorschIag  zur  TÖB-ID:  185-9  -  Landkreis  Stendal  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:185-22  -  Landkreis  Stendal

Frau Bohlander  möchte  die Erläuterungen  zum  EntscheidungsvorschIag  anders  formulieren.

Ihr  Vorschlag  ist es, den  einzuarbeitenden  Grundsatz,  um folgende  Ziele  zu ergänzen:

- Die verkehrliche  Nutzung  der  Elbe  weiterhin  zu gewährleisten.

- Der  Verkehrsweg  soll  mit  möglichst  geringem  Unterhaltungsaufwand  und  unter

Ausschluss  des Baus  von  Staustufen  in der  Elbe stabile  und  zuverlässige  Bedingungen

für  die  Schifffahrt  gewährleisten.

- Ein Ausbau  zur  Verbesserung  der  Verkehrsverhältnisse  findet  auch  künftig  nicht  statt.

- Flussbauliche  Maßnahmen  werden  jedoch  akzeptiert,  wenn  sie zugleich

ökologischen,  wasserwirtschaftlichen  und  verkehrlichen  Zielen  dienen  und  diese  Ziele

in sinnvoller  Weise  verbinden.

Herr  Kunert  schlägt  vor,  dass Frau Bohlander  ihre  Ergänzungen  schriftlich  einreicht.  Bei der

Erarbeitung  des Entwurfs  wird  man  versuchen,  das was möglich  ist, zu berücksichtigen.

Herr  Schulz  ist gegen  diese  Handlungsweise.  Wenn  er darüber  abstimmt,  sollte  die

Formulierung  worüber  befunden  wird,  vorliegen.
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Herr  Kunert  erklärt,  dass  über  den  2. Entwurf  mit  der  neuen  Formulierung  noch  abgestimmt

werden  muss.

Herr  Ewertowski  schlägt  vor,  dass  über  die Formulierung  mittels  Umlaufverfahren

abgestimmt  werden  könnte.

Herr  Puhlmann  sagt,  dass  ein Umlaufverfahren  It. Geschäftsordnung  nicht  möglich  ist.

Herr  Wiese  bittet  darum,  über  den Entscheidungsvorschlag  mit  dem  ursprünglichen

Wortlaut  abzustimmen.

Herr  Puhlmann  lässt  nun  abstimmen.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  185-22  -  Landkreis  Stendal  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  nein

TÖB-1D:185-23  -  Landkreis  Stendal

Frau Bohlander  fragt,  ob dieser  Entscheidungsvorschlag  alle  8 Landschaftsschutzgebiete  oder

nur  die  2Landschaftsschutzgebiete,,Altmärkische  Wische"  und,,Elbaue  Wahlenberge"

betrifft.

Herr  Puhlmann  erklärt,  die Erwähnung  der  8Landschaftsschutzgebiete  im Landkreis  Stendal

ist eine  Feststellung.  Die beiden  Landschaftsschutzgebiete,,AItmärkische  Wische"  und

,,Elbaue  Wahlenberge"  sollen  als Vorbehaltsgebiete  zum  Aufbau  eines  ökologischen

Verbundsystems  ausgewiesen  werden.

Herr  Wiese  bestätigt  dies.

Herr  Puhlmann  fragt,  ob es Anträge  zu diesem  Entscheidungsvorschlag  gibt.  Es gibt  keine

Anträge  und  somit  wird  über  den  Vorschlag  der  Geschäftsstelle  abgestimmt.

Der  EntscheidungsvorschIag  zur  TÖB-ID:  185-23  -  Landkreis  Stendal  lautet:  volle

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -6 -  Margarete  Meador

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  Te)B-lD:  -6 -  Margarete  Meador  lautet:  volle

Berücksichtigung;  Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -9 -  Margarete  Meador

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -9 -  Margarete  Meador  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  033-4  -  Industrie-  und  Handelskammer  Magdeburg

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  033-4  -  Industrie-  und  Handelskammer  Magdeburg

lautet:  teilweise  Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -17 -  Norbert  Kühnel

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -17  -  Norbert  Kühnel  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja
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TÖB-ID:  -20  -  Norbert  Kühnel

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und  Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -20  -  Norbert  Kühnel  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -5 -  Michael  llg

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -5 -  Michael  Ilg lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -8 -  Michael  llg

Der  EntscheidungsvorschIag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -8 -  Michael  Ilg lautet:  teilweise  Berücksichtigung;

Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -5 -  Gregor  Noack

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -5 -  Gregor  Noack  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -8 -  Gregor  Noack

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  TÖB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  EntscheidungsvorschIag  zur  TÖB-ID:  -8 -  Gregor  Noack  lautet:  teilweise

Berücksichtigung;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -5 -  Tara Mauritz

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  dem  Antrag  unter  TÖB-ID:  093-4  -  EG

Tangerhütte  geändert.

Der  Entscheidungsvorschlag  zur  TÖB-ID:  -5 -  Tara  Mauritz  lautet:  volle  Berücksichtigung;

Begründung:  Der  Standort  wird  aufgehoben;  Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  -8 -  Tara Mauritz

Der  Entscheidungsvorschlag  wird  entsprechend  der  Abstimmung  zum  Antrag  unter  föB-ID:

138-10  -  Landesamt  für  Geologie  und  Bergwesen  Sachsen-Anhalt  angepasst.

Der  EntscheidungsvorschIag  zur  TÖB-ID:  -8 -  Tara  Mauritz  lautet:  teilweise  Berücksichtigung;

Kartenänderung:  ja

TÖB-ID:  040-8  -  Landesamt  für  Umweltschutz  Sachsen-Anhalt

Frau Bohlander  versteht  nicht,  warum  der  Entscheidungsvorschlag  teilweise

Berücksichtigung  lautet.  Der  EntscheidungsvorschIag  der  Geschäftsstelle  ist damit

Seite 15  von 17



begründet,  dass  der  Wolf  maximal  vergrämt  wird  bei einem  Lagerstättenabbau  und  eine

Tötungssignifikanz  nicht  vorliegt.

Frau Bohlander  erklärt,  dass die  Vergrämung  ebenfalls  verboten  ist.

Herr  Kunert  sagt  dazu,  dass die Informationen  zu den  Wolfsrudeln  in den  Umweltbericht

aufgenommen  werden.  Jedoch  können  bestimmte  Einflüsse  auf  bestehende  Vorhaben

regionalplanerisch  nicht  gesteuert  werden  und  darum  wurde  der  EntscheidungsvorschIag

teilweise  Berücksichtigung  gewählt.

Frau Bohlander  spricht  sich für  die Änderung  des Entscheidungsvorschlages  der

Geschäftsstelle  in volle  Berücksichtigung  aus, da eine  Vergrämung  gegen  die derzeitige

Gesetzeslage  ist.

Herr  Wiese  stellt  den  Antrag  über  den Punkt  abzustimmen,  dem  wird  zugestimmt.

Der  EntscheidungsvorschIag  zur  TÖB-ID:  040-8  -  Landesamt  für  Umweltschutz  Sachsen-

Anhalt  lautet:  teilweise  Berücksichtigung;  Kartenänderung:  nein

Es gibt  keine  weiteren  Fragen  oder  Anmerkungen  der  Mitglieder  und die

Regionalversammlung  beschließt,  dass die Einzelbeschlüsse  zu den Anregungen  und

Bedenken  aus der  öffentlichen  Beteiligung  entsprechend  dem  Abwägungsergebnis  in den  2.

Entwurf  zur  Änderung  und  Ergänzung  des REP Altmark  2005,  um diesen  an den LEP 2010  LSA

anzupassen,  textlich  und zeichnerisch  eingearbeitet  werden.  (BeschIussdrucksache  7/2021).

Abstimmung

15  Ja 0 Nein 2 Enthaltungen

Zu 7)

Im Tagesordnungspunkt  7 geht  es um die Beantwortung  von  Anfragen  und  die Entgegennahme

von  Anträgen.

Herr  Schulz  merkt  die  Vielzahl  wortgleicher  Stellungnahmen  an. Dabei  geht  es nicht  immer

um fachliche  Hinweise,  sondern  auch  um persönliche.  Dies bedeutet  ein größeren

Arbeitsaufwand  für  die Mitarbeiter  der  Regionalen  Planungsgemeinschaft  Altmark  und  auch

für  die  Abstimmungsprozesse  erhöht  sich der  Zeitaufwand  merklich.

Weiterhin  informiert  Herr  Schulz  über  eine  Antragsflut  für  Photovoltaikanlagen  auf  Freiflächen

bei der  Hansestadt  Osterburg.  Die Zuständigkeit  für  die Unterstützung  der  Gemeinden  bei der

Genehmigung  dieser  Anlagen  ist unklar.  Herr  Schulz  hat  festgelegt,  vorerst  keine  Anträge  zu

bearbeiten.  Er möchte  informiert  werden  über  eine  Handreichung  des Landkreises  Stendal  zu

diesem  Thema  bzw.  über  die Erstellung  eines  Solarkataster  der  Planungsregion  Altmark  durch

die  Geschäftsstelle.

Herr  Puhlmann  erklärt,  dass  das Führen  eines  Solarkataster  eine  Leistung  der  Regionalen

PIanungsgemeinschaft  ist und  dieses  bei der  Planung  hilfreich  ist.

Der  Landkreis  Stendal  erarbeitet  eine  Handreichung  als Orientierungshilfe.  Das bedeutet  nicht,

dass  der  Landkreis  dafür  zuständig  ist. Zuständig  sind  die  Gemeinden  (Einfluss  durch  Flächen-

nutzungspläne  bzw.  Bebauungspläne).  Herr  Kunert  wird  demnächst  das Solarkataster  im Städte-

netz  vorstellen,  evtl.  könnte  man  Verantwortliche  aus den Landkreisen  dazu  einladen.  Herr

Puhlmann  weist  darauf  hin,  dass man  sich diesbezüglich  untereinander  abstimmen  sollte.
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Herr  Wiese  erklärt,  dass der Bau einer  Photovoltaikanlage  in der Landwirtschaft  momentan

sehr  lukrativ  ist. Er ist für  einen  maßvollen  Ausbau  solcher  Anlagen  und dafür  braucht  es

dringend  Regelungen.

Herr  Puhlmann  erklärt  nochmal,  dass die Zuständigkeiten  geklärt  sind und verantwortlich  sind

im Moment  die Gemeinden.

Herr  Witt  sagt, dass 95 % von 1000  befragten  Bürgern  in der  Gemeinde  Schönhausen  gegen

Photovoltaikanlagen  auf  Freiflächen  sind.

Herr  Serien  regt  aus eigener  Erfahrung  als Bürgermeister  an, eine Handreichung  zu erarbeiten,

hier  durch  die Verbandsgemeinde  VG Beetzendorf-Diesdorf.  Darin  soll geregelt  werden,  in

welchem  Gebiet  eine PV-Anlage  stehen  kann und in welchem  Gebiet  nicht,  ähnlich  wie  bei der

Ausweisung  von Windvorranggebieten.  Hilfreich  war  dazu die Handreichung  der  Regionalen

Planungsgemeinschaft  Anhalt-Bitterfeld  zu diesem  Thema,  die Herr  Kunert  zur Verfügung

gestellt  hat.

Herr  Meining  beantragt,  zu einer  der  nächsten  Sitzungen  einen  aussagekräftigen  Vertreter  der

DRE einzuladen.  Dieser  soll über  die zukünftige  Nutzung  nicht  aktiver  Eisenbahnstrecken  und

eventuelle  Planungen  dazu informieren.

Es gibt  keine  weiteren  Anfragen  oder  Anträge  und Herr  Puhlmann  beendet  den öffentlichen  Teil

der  85. Sitzung  der  RegionalversammIung.

Zu 8)

Es gibt  keine  weiteren  Fragen  und Anmerkungen  im nicht  öffentlichen  Teil der  Sitzung.

Zu 9)

Herr  Puhlmann  beendet  die 85. Sitzung  der  Regionalversammlung  um 17.40  Uhr.

Protokollant

B. Jagoda ann

Anlagen:

Anwesenheitsliste

Abwägungsdokumentation  1. Entwurf  REP mit  Abstimmungsergebnis
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